
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/9/16 6Ob12/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1981

Norm

AußStrG §16 BIII2e

GmbHG aF §2 Abs2

Rechtssatz

Keine o5enbare Gesetzwidrigkeit der Ansicht, daß eine "werdende" Gesellschaft mbH oder die unter deren Firma

handelnde Personenmehrheit als solche nicht Mitglied einer Personalhandelsgesellschaft sein kann sowie, eine

nachträgliche Genehmigung rechtsgeschäftlichen Handelns durch die entstandene Gesellschaft mbH nicht auf einen

Zeitpunkt vor deren Entstehung als juristische Person rückbezogen werden kann (vor GmbHNov 1980).
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